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Wie stehen Sie zum unabhängigen Finanzdienstleister (als Gegenpol zu Banken oder dem 
Ausschließlichkeitsvertrieb der Versicherungen)?

Grundsätzlich ist nichts gegen unabhängige Finanzdienstleiter einzuwenden, wenn dafür gesorgt ist,
dass der Verbraucher umfassende Informationen erhält und die Qualität der Beratung zertifiziert und
gewährleistet ist. PIRATEN treten für ein selbstbestimmtes Leben ein, daher sind unabhängige 
Finanzdienstleister als Gegenpol zu einer eher einseitigen Beratung zu begrüßen, solange objektive 
Kriterien zur professionellen Leistungserfüllung und Transparenz der Dienstleistung gewährleistet 
sind. Wichtig ist es, dass der Mensch sich nicht in Abhängigkeiten begibt, die ihn in seiner 
Selbstbestimmtheit einschränken. 

Wie ist Ihre Position zur Provisionsberatung? Sind Sie für ein Verbot?

Eine Provisionsberatung sollte gegenüber dem Verbraucher ganz klar die Abhängigkeiten des 
Vermittlers aufzeigen und transparent und nachvollziehbar sein.Vor allem Freiheit und Transparenz 
bestimmen das Leitbild zur Finanzordnung der Piratenpartei. Das bedeutet, dass jeder frei sein soll 
in seiner Entscheidung, gleichzeitig jedoch auch die nötige Transparenz ersichtlich sein soll, um frei
entscheiden zu können. Eine Provisionsberatung ist unter dem Aspekt, dass dem Verbraucher 
gegenüber Abläufe und Abhängigkeiten transparent und verständlich dargestellt werden, eine 
praktikable Alternative. Auch eine Provisionsberatung hat ihre Schattenseiten. Bei einer 
ordnungsgemäßen Aufklärung der Bürger, wie Provisionsberatung funktioniert und wer wie 
profitieren kann, ist jedoch kein Grund für ein Verbot ersichtlich. Dabei ist anzumerken, dass 
"schwarze Schafe" und Missbrauch der Abhängigkeit des Verbrauchers nicht ausgeschlossen 
werden können. 

Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Honorarberatung (5 34 h GewO): Welche Punkte 
müssten aus Ihrer Sicht noch verbessert werden?

Der Verbraucher sollte die Unterlagen, die zur Beratung geführt haben, auch ausgehändigt 
bekommen.

Sollte aus Ihrer Sicht die Sogenannte Honorarberatung (außerhalb der  
Verbraucherzentralen) mit öffentlichen Mitteln gefördert werden?

Der Einsatz von öffentlichen Mitteln ist hier nicht sinnvoll, da es sich hierbei um eine Subvention 
der Berater handelt. Subventionen müssen langfristig dem Menschen und der Realwirtschaft dienen.
Dieser langfristige Nutzen lässt sich bei einer Förderung der Honorarberatung nicht erkennen.

Sehen Sie noch Nachbesserungsbedarf bei der Regulierung der Versicherungsvermittlung 
sowie der Finanzanlagenberatung? Wenn ja, welchen?



Für den Verbraucher muss jederzeit ersichtlich sein, wer, wann, wie und welche Provisionen erhält, 
auch eine transparente Darstellung der Kalkulationsgrundlagen ist erforderlich, um dem 
Verbraucher zu ermöglichen, die Renditemöglichkeiten und Risiken der Finanzanlage zu beurteilen.

Gebundene  Versicherungsvermittler benötigen keine lHK-Sachkundeprüfung, um Kunden 
beraten und Versicherungsprodukte vermitteln zu dürfen - anders als unabhängige Makler. 
Wie stehen Sie zu diesem sogenannten „Ausschließlichkeitsprivileg“?

Um eine gute Beratungsqualität für den Verbraucher zu erreichen, sollten alle Vermittler eine 
entsprechende Sachkunde nachweisen können. Zertifizierungen und Prüfungen gibt es auch bereits 
in vielen anderen Bereichen und tragen einen großen Teil zur Transparenz und Sicherstellung der 
Qualität bei. Daher ist eine IHK-Sachkundeprüfung für alle Versicherungsvermittler zu begrüßen. 

Sehen  Sie Bedarf, die Aufsicht der Versicherungs- und Finanzanlagenvermittler  sowie 
Honorarberater doch durch die BaFin durchführen zu lassen? Würde es dann zu einer KWG-
Iight-Regulierung kommen oder müssten sich alle Vermittler dann unter ein Haftungsdach 
begeben?

Eine Aufsicht ist aus Verbrauchersicht zu begrüßen, auch für die Finanzanlagenvermittler und 
Honorarberater wäre dies ein werbewirksames Qualitätsmerkmal.

MiFid II und IMD II: Welches sind Ihre Hauptpositionen bzw. -forderungen für die 
Überarbeitung(en)?

Keine Benachteiligungen für den Verbraucher und Offenlegung aller Unterlagen, die zu einer 
Finanzanlage geführt haben, alle Vorschriften sollen für alle Anlageformen gelten. Ein weiteres Ziel
sollte die Austrocknung der grauen Kapitalmärkte sein.


